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Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Holtsee 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der derzeit gültigen Fassung 
und der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig- Holstein in 
der derzeit gültigen Fassung, geändert auch durch die Artikel I und II des Gesetzes zur Rege-
lung abgabenrechtlicher Vorschriften vom 24.11.1998 (GVOBl. S. 345) wird nach Beschlussfas-
sung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Holtsee vom 08.12.2003, sowie den Ände-
rungen der 1. Nachtragssatzung mit Beschlussfassung vom 03.12.2007 folgende Satzung erlas-
sen: 
 

I. Anschluss 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

 

(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau oder 
Umbau der Abwasseranlage einen Anschlussbeitrag. 

(2) Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehört der Aufwand für die Herstellung, 
den Ausbau oder Umbau 
a) des Klärwerkes 
b) von Hauptsammlern, Druckleitungen, Hebeanlagen und Klärteichanlagen 
c) von Straßenkanälen, 
d) von jeweils einem Anschlusskanal zu den einzelnen Grundstücken mit Nebeneinrich-

tungen, nicht jedoch für die auf dem Grundstück herzustellenden Abwasseranlagen 
(z.B. Anschlussleitung und Reinigungsschacht). 

(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht der Aufwand, der durch Leistungen und Zu-
schüsse Dritter gedeckt wird, die Kosten für die laufende Unterhaltung und Anteile an den 
allgemeinen Verwaltungskosten. 

 
§ 2 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 

(1) Der vollen Beitragspflicht zur Deckung des Gesamtaufwandes nach § 1 Abs. 2 unterliegen 
alle Grundstücke, die über eine Anschlussleitung an die Abwasseranlage angeschlossen 
werden können und 
a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgestellt ist, sobald sie bebaut oder 

gewerblich genutzt werden dürfen, 
b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgestellt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten Entwicklung der Gemein-
de Holtsee zur Bebauung anstehen. Nach der Verkehrsauffassung handelt es sich 
insbesondere dann um Bauland, wenn ein Grundstück für Bebauungszwecke geteilt 
worden ist. 

(2) Wird ein Grundstück über eine Anschlussleitung an die Abwasseranlage angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
vorliegen. 

 
§ 3 

Entstehung der Beitragspflicht 
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Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der Maßnahmen, die für die Herstellung, den 
Ausbau oder Umbau der Abwasseranlage oder von Teileinrichtungen erforderlich sind und die 
den Anschluss des Grundstücks an die Abwasseranlage ermöglichen. 

§ 4 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 

(1) Der Anschlussbeitrag errechnet sich, 
a) nach der Zahl der an den einzelnen Anschluss anzuschließenden oder angeschlossenen 

selbständigen Wohneinheiten entsprechend Abs. 2 
b) bei gewerblich genutzten oder nutzbaren Räumen und Grundstücken nach der Nutzfläche 

entsprechend Abs. 3 
c) bei. landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Räumen und Grundstücken nach der 

Nutzfläche entsprechend Abs. 6. 
(2) Der Anschlussbeitrag beträgt für jede auf dem Grundstück vorhandene selbständige Wohn-

einheit mit einer Wohnfläche 
 

bis zu 50 m2 1.687,00 €  
von über 50 m

2 bis zu 85 m
2 2.658,00 € 

von über 85 m
2 bis zu 120 m

2 3.630,00 € 

von über 120 m
2 4.345,00 € 

 

Bei unbebauten Wohngrundstücken gilt als Wohnfläche die mit 0,7 vervielfachte zulässige 
Geschossfläche nach Maßgabe des Bebauungsplanes. Wenn ein Bebauungsplan nicht be-
steht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, gilt als zulässige Geschossfläche, 
die Geschossfläche, die sich nach der Eigenart des Baugebietes und dem Durchschnitt der 
in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung ergibt. 

(3) Der Anschlussbeitrag beträgt für gewerbliche Nutzflächen auf dem Grundstück je angefan-
gene 50 m

2 Nutzfläche 818,00 €. Bei nichtbebauten gewerblichen Nutzflächen gilt als Nutz-
fläche die mit 0,7 vervielfachte zulässige Geschossfläche nach Maßgabe des Bebauungs-
planes. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht 
enthält, gilt als zulässige Geschossfläche die Geschossfläche, die sich nach der Eigenart 
des Baugebietes und dem Durchschnitt der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebau-
ung ergibt. 

(4) Bei der Ermittlung der anrechenbaren Wohnfläche nach Abs. 2 ist die Zweite Berechnungs-
verordnung des Bundes in der jeweils geltenden Fassung, jedoch ohne dass ein Abzug zu-
lässig ist, entsprechend anzuwenden. Als gewerbliche Nutzfläche im Sinne von Abs. 3 gel-
ten Räume, die beruflichen, betrieblichen oder gewerblichen Zwecken zu dienen bestimmt 
sind, wobei die Flächen von Werkstätten und Lagerräumen ohne Wasseranschluss außer 
Ansatz bleiben. 

(5) Räume, die von öffentlichen Einrichtungen (Behörden, Kirchen, Schulen usw.), privaten Ver-
einigungen sowie freiberuflich Tätigen (Ärzten, Rechtsanwälten, Architekten, Künstlern usw.) 
nicht für Wohnzwecke benutzt werden, sind wie gewerblich genutzte Räume zu behandeln. 

(6) Der Anschlussbeitrag beträgt für landwirtschaftliche Betriebe, je an den einzelnen Anschluss 
angeschlossene angefangene 50 m

2 Milchkammernutzfläche 818,00 €. 
(7) Beim Zusammentreffen mehrerer Kriterien nach Abs. 1 Buchst. a), b) und c) auf einem 

Grundstück ist getrennt zu veranlagen. Gemischt genutzte Grundstücke werden nur dann 
getrennt veranlagt, wenn tatsächlich Geschäftsräume vorhanden sind. 

 
§ 5 

Beitragspflichtiger 
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Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides Eigentü-
mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbau-
berechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Ge-
samtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigen-
tümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 6 
Vorauszahlungen 

 

Sobald mit der Verlegung des Abwasserkanals in der Straße begonnen wird, können von den 
Beitragspflichtigen bis zu 80 % v. H des Anschlussbeitrages als Vorauszahlungen verlangt wer-
den. Die Vorauszahlungen werden nicht verzinst. 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 

Der Beitrag oder die Vorauszahlung wird durch Bescheid festgesetzt. Sie wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

II. Benutzung 
 

§ 8 
Benutzungsgebühren 

 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der 
Einrichtung zur Abwasserbeseitigung einschl. der Verzinsung des aufgewendeten Kapitals und 
der Abschreibungen Benutzungsgebühren. Sie gliedern sich in Grundgebühren und Zusatzge-
bühren. 
 

§ 9 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 

(1) Für jede der Abwasseranlage angeschlossene Wohneinheit und für jeden Gewerbebetrieb 
sowie für jede angeschlossene Milchkammer ist eine Grundgebühr zu entrichten. Die Grund-
gebühr beträgt für jede Wohneinheit und für jeden Gewerbebetrieb sowie für jede ange-
schlossene Milchkammer 5,00 € monatlich. 

(2) Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, das unmittelbar der Ab-
wasseranlage bzw. der Grundstücksabwasseranlage zugeführt wird. Berechnungseinheit ist 
der Kubikmeter Abwasser. Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus öffentlichen 
und privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge abzüglich der nachge-
wiesenen auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge, soweit 
der Abzug nicht nach Absatz 3 ausgeschlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten und der 
zurückgehaltenen Wassermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Bei landwirtschaftlichen 
Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 18 m

3
/Jahr für jede Großvieheinheit, 

bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel, herabgesetzt; der Gebührenberech-
nung wird mindestens eine Abwassermenge von 40 m

3
/Jahr je Person zugrunde gelegt. 

Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl und 
die durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Personenzahl. 

(3) Von dem Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen: 
a) Wassermengen bis 8 m3 monatlich, sofern es sich um Wasser für laufend wiederkehrende 

Verwendungszwecke handelt, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser, 
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d) das für Schwimmbecken verwendete Wasser, 
e) das zur Sprengung von Gartenflächen verwendete Wasser, soweit die Sprengfläche (500 

m2 nicht übersteigt. 
(4) Die Zusatzgebühr beträgt je cbm Abwasser 2,40€. 
 

§ 10 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 
a) für die Grundgebühr mit dem 1. des Monats, der auf den Tag des betriebfertigen An-

schlusses folgt und 
b) für die Zusatzgebühr mit dem 1. des Monats, der auf den Tag des betriebsfertigen An-

schlusses folgt. 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die Abwas-

seranlage entfällt und der Gemeinde hiervon schriftlich Mitteilung gemacht worden ist. 
 

§ 11 
Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer nach den grundsteuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der 
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit 
wäre. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

(2) Beim Wechsel der/des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendermonats auf die/den neuen Pflichtige/n über. Wenn 
die/der alte Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt hat, so haftet 
sie/er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Ge-
meinde entfallen, neben der/dem neuen Pflichtigen. 

(3) Die Grundstückseigentümer haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betre-
ten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
§ 12 

Heranziehung und Fälligkeit 
 

(1) Die Heranziehung der Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid 
über andere Abgaben verbunden werden kann. 

(2) Die Gebühr wird nach der Menge des auf dem Grundstück im Vorjahr zugeführten Abwas-
sers vorläufig berechnet. Das Vorjahr wird gleichzeitig endgültig abgerechnet. Bestand im 
Vorjahr noch keine Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzerumfang seitdem wesentlich 
geändert, wird die zugrundezulegende Abwassermenge geschätzt. Bei Beendigung der Ge-
bührenpflicht oder bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen wird unverzüglich die zuge-
führte Abwassermenge ermittelt oder abgerechnet. 

(3) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November fällig. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind in-
nerhalb des nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten so lange zu zahlen, wie der 
neue Bescheid noch nicht erteilt worden ist. 

(4) Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb von 
14 Tagen nach Bekanntgabe dieses Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach Beendi-
gung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb von 14 
Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt für die Abrechnung 
von Schätzungen. 
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§ 13 
Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Beitrags- und Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge und 
Gebühren im Rahmen der satzungsgemäßen Veranlagung ist die Verwendung der erforder-
lichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des ge-
meindlichen Vorkaufsrechts nach § 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde be-
kanntgeworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde und des Katasteramtes sowie eigene Angaben der Beitrags- und Gebühren-
pflichtigen durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den ge-
nannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der satzungsgemäßen 
Erhebung von Beiträgen und Gebühren weiterverarbeiten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von eigenen Angaben der Beitrags- und Gebüh-
renpflichtigen und von den nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Beitrags- und 
Gebührenpflichtigen mit den für die satzungsgemäße Erhebung von Beiträgen und Gebüh-
ren erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der satzungsgemäßen Er-
hebung von Beiträgen und Gebühren zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 
§ 11 Abs. 3 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu ü-
berprüfen. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt 01.01.2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 
08.05.1984 mit den Änderungen der 1. – 5. Nachtragsatzung und der Euro-Anpassungssatzung 
vom 12.12.1991, 06.12.1993, 15.12.1994, 15.12.1997, 11.12.2000 und 09.11.2001 außer Kraft. 
 
Die 1. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2008 in Kraft. 
 
24363 Holtsee, den 17.12.2003 
 
 
 
gez. Ulfert Geertz 
-Bürgermeister- 
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